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Die

UIorWe Affaire
betreffend.

Davon das erste ein Intercefsional- 
Schreibm an Ihre Königl. Majestät in 

Pohlen vor bemeldte Stadt Thoren;
Das andere aber ein an der Könige in Groß- 
Britanmen/ Schweden und Dennemarck Köingl. 
SÄ'? abgelaffenes Schreiben ist / umb sich gelambter 

o°,r.?lt ^ETboren / ändern auch die übrigen 
1 und Lrtthauen sich noch befindliche Evangelischen/ 

oder sogenandte Diflidentcn zu inter-
 ceflirrn. 
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copia übersetzten Schreibens von Jhrv Kö
nigs. Maiestät m Preussen an Mo Kdmgt. Male- 

siätjn Pohlen.

DurchleuchtigAer re. re.
Jr kSnmn keinen Umgang nehmen Ew. Majestät hier

durch Freund< Brüderlich zu erkennen zu geben / was» 
mästen Wir über b:e hart« Sentenz, welche ohnlangst 
alksorc gegen die Eingesessene der Stadt Thoren wegen 
des daselbst entstandenen unglücklichen Tumults pubti- 
ciret worden / zum höchsten affligiret flr d / indeme Wie

nicht ohne das empfindlichste Mitleyden ansehen fönt en / daß gegen die
se Unsere arme Gmubenö- Genossen / unter dem Vorwand d:e Ehre 
GOttes an ihnen zu rachen / mit Feuer und Schwerd procediret / ihnen 
ihre Drche genommen / ihre Schule destruitet und die gantze bisherige 
Verfassung der Stadl!/ zu grössester Oppreflion der dasigen Evange» 
lischen Eingesessenen / verändert und über den Hausten geworsten wer
den will.

Wann die Stadt Thoren gegen Ew. Majestät und die Republik 
que öffentlich rebdlitt oder sonst der ärgsten Verbrechen sich ichuidlg 
gemacht hätte/ so tönte gewiß kein strengeres Ur;Herl über dieselte ge» 
fäll« werden / als dasjenige ist / so jetzo wieder fle ergangen ; Da es aber 
bloß und allein auf Die Bestraffung eines von dem gemeinen Pobel tr iDee 
etliche Jesuiten erhobenen/ auch von diesen selbst verursachten undbotz- 
hassm Meis fomenunen Tumults ankommet / so ermessen Ew» Maze
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ffXf Hfl* Der» hohen Begabnuß leicht von Selbst / daß bie IN dem Ur« 
theil detenninirte schwere Straffe den begangenen Exceß weit über« 
Aeiae und kein vernünffkiger Mensch billigen könne/ daß um einiger we« 
nigen Leuche willen/ die sich etwa vergangen/ soviel Unschuldige leyden 
und eine gantze Stadt ruinirt werden solle.

Die gantze raiibnable Welt wird auch glauben/ und geben UN, 
»ablige bey der Sache vorgekommene Umbstände mehr als zuviel an den 
Tag / daß diese gegen die arme Stadt und deren Evangelische Einwoh, 
«er ausgesprochene terribk Sentenz nichts weniger denn eine unpar, 
thevische Administration der Justiz zum Grunde habe / sondern daß die, 
leibe vielmehr im Gegentheil aus einem bittern und durch der Jesuiten 
Künste und falsche Suggestiones angefeuerlen Religions-Haß h«geflossen 
seve und man dieser Gelegenheit sich dürstiglich bedienet / die atmen Dif
fidente» zu Thor» um Leib und Leben / Guth und Blut/zu bringen und 
sie ihrer wohl erlangten Privilegien auf einmahl zu berauben.

Ew. Majestät haben den Ruhm eines Gerechten und zu aller Cle- 
menz gegen die bedrängte Unschuld geneigten Fürsten/ und wollen Wir 
also nimmer hoffen/ daß Sie die Exequirung dieses ungerechten Blut, 
Urtheils / wodurch die Glorie Ew. Majestät Königlichen Regierung bey 
aller Postericzt würde verdunkelt werden / sollen vor sich gehe» lassen 
können-
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Wir ersuchen auch dannenhero Ew. Majestät auf das inständigste/ 
baß Sie solche Execution fistiren und die Sache durch eine im partiali- w
sche aus Justiz - und Fried < liebenden Leuthe» von beyden Religionen be« 0"
stehende Commission de novo gründlich untersuchen und denen Beklagte die 
Ausführung ihrer Unschuld verstatten / allenfalls auch Gnade vor Recht 
ergehen lassen / insonderheit aber die Stadt bey ihren Privilegien und 
Freyheiten Königlich schützen und handhaben / vor allen Dingen aber die 
Vergiessung so vielen Christe», BluteS/ weiche ohne die äusserste Grau, 
samkeit nicht geschehen kan / kehren und abwenden wollen. Ew. Ma, 
jestät werden nicht uno.ütig vermerkten / daß Wir UnS deßfallS vor die 
Stadt interessiern/ Wir sind dazu in Ansehung/ daß die Sache Uns«, 
re Glaubens, Verwandte betrifft/ Gewissens halber verbunden und der 
Olivische Friede giebet Uns das Recht/ vor bie Conservation der Stadt 
Md alles dessen/ was derselben/gleich denen übrigen Städten des Pohl,



«Men Meuffen/ in solchen Friedens, kntkumenr zu gute flipullret ist/ 
i« svrechtn und Uns ihrer deshalb/ so weit als nöthg/ anzunehmen, 

gn;^ ^-ten UnS auch versis ert / daß andere bey k em Ollvischen Frieden 
Ma Compa iscentes ktereffirte Puiffances > wie auch absonderlich die 
Garants von demselben / Nicht werden mit indifferenten Augen ansehen 
»znnen/ daß sothaner Friedens-Schluß auf die in mehrbemeldter Sen- 
tenz inkendirteArth svite entkrEtet und infringiret werden; Hingegen 
toirh es Uns und / wie Ew. Majestät fest persuaditet seyn können / auch 
allen übrigen Evangelischen Puiffanctn von Europa zu einer sehr angeneh
men Verbindlichkeit gegen Cw.Majestät gereichen/wann Sie Sch nicht 
entziehen wollen / diese fast mr Defperation gebrachte arme Stadt in 
Schutz zu nehmen und sie von dem ihr androhenden totalen Untergang / 
welcher viele gefährliche Suiten nachßch ziehen tönte / zu erretten. Wir 
beuchen Uns auf dasjenige/was Un'er General-Major uni) Envoyä Ex- 
traordinaire, der von Schwerin, und dessen Bruder / derGehejmdekl- 
nanz-Kriegs-und vomaineu Rath / dieser wegen Ew. Majestät weiter 
vorzusiellen die Gnade und Ehre haben werden / worauf Wir Dero be, 
liedige und hoffentlich nach Unserm Wunsch und inständigem Verlangen 
ausfallende Erklärung erwarten / und im übrigen Ew. Majestät zu Er
weisung rc. rc.

Bttlin den rz. November 1724-

Friderich Wilhelm / König.
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Copia des an Jhro König!. Majestät von 
Gros-Briranniea / und gleiches Innhalts an der 
Könige in Dermemarck und Schweden Majestät Majestät/ 
nur daß in dem Schreiben an Ihrs Königl. Majestät in Den- 
yemarek der letzte Articul nicht enthalten / und in dem Schrei» 

hen an des Königs in Schweden Majestät in selbigem Arri» 
rul anstatt des Worts Garant, gesetzt worden ist;

Einer von den Compacifcenten,

Durchleuchtigster re.
M5S Van Ew. Majestät nicht vekbokgen seyn/ was vor ein entsetzt 
ggyft ches Urtheil bey dm jüngsten ^ssessorial - Gerichten zu War» 
Ö82P schau gegen die arme Stadt Thoren und deren Evangelische 

Eingesessene ergangen / da verschiedene confiderableuttD andere 
Leuthe unter denselben/ um eines allda von dem gemeinen Pöbel wider 
die Jesuiten erregten Tumults und dabey vorgegangenen Excesse »st« 
len, zu den härtesten und infam essen Todes-Straffen condemniret / Der 
Stadt ihre Kirche genommen / ihre Schule deftruiret / die gantze Hit» 
fassungöeö Magistrats über den Haussen geworffen und/ mit einem Wort/ 
der Stadt aste ihre theuer erworbene und durch den Oiivischen Frieden 
bess5tti(|tePrivilegia geraubel werden wollen/und zwar solches alles bloß 
und allein aus der Jefuitm falsches und durch dergleichen prodacirte Zeu
gen scheinbar gemachtes Andringen / und ohne die Bet agte mit ihrer De
fension zureichend zu hören / auch sonst auf eine so ungerechte und criante 
Weise / deß wenig Exempla von einer cruclleren Justice zu finden seyn 
werden.

Es gehet auch die Rage des Römisch-Catholischen Cleri in Pohlen 
so weit/ daß derselbe nicht allein die Stadt Thoren zu miniren und un
ter den Fuß zu bringen / sondern auch alle übrige Dissidenten gäntzlich 
auSzurotten suchet und sich dessen öffentlich und ohne allen Scheu vanti- 
ret / gestalten dann auch bereits gew.sse dahin gerichtete Constitutiones 
parat geleien/ welche in dem Fall/ da der jüngsthin limitirtePohInische 
Reichs, T«s zu seiner völligen Konsistenz gediegen wäre / r-aben pubii- 
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cW und damit dem" 'm Pohlen vnd Litlhauen «och übrigen Evangeli- 
schew Kirchen auf einmahl das GarauS gemachst werden sollen.

Was die Pohlnischs Reichs- Gesetze / insonderheit aber die zwischen 
den Königen und feer Republique errichtete und / wie von allen vormahli
gen Königen in Pohlen so auch von dem jetzt regierenden/mit denffilenne- 
sten Eyd Schwüren bestärckte Paäa conventa., oder Wahl - Lavituka- 
tbnes, in Ansehung der so genannten Diffidenten Md zu deroselben Schutz 
vnd Besten disponittn ; Das ist zwar in so verbindlichen und dm Diffi
dente« avantagieufen Terminis gefastet und eingerichtet / daß man des
halb ein mehrrrsnicht verlangen kan / es wird aber weniges dann nichts 
fcsttstuf reflectiret und der Königlich-Pohlmsche Hoß lastet den Römisch» 
Cathviischrn Dero in Pohlen bey allen gegen die Diffidenten unternehmen- 
den Verfolgungen / wie hart und ungerecht dieselbe auch immer seyn mögen/ 
mit solcher Lonnivenr und unbegreifflichm Gelassenheit den vollen Zügel, 
schiessen / daß man / woGOttder Höchste nicht andere Mittel und We
ge schicket / dm totalen Untergang aller in Pohlen und Lttthauen sich befin» 
dsncen Evangelischen Kirchen daraus gantz gewiß zu erwarten hat. Die 
Sache ist an und vor sich selbst so beschaffen / daß ohnmöglich die Evangeli-- 
fdbe Puifläncen von Europa / und absonderlich Ew. Majestät / welche be
reits so viele rühmliche Proben von Dero vor die Erhaltung der Kirchen 
GOttes tragenden unermüdetenSorgfalt gegeben/ diegäntzlicheOppres- 
lion dieser Ihrer armen Glaubens- Verwandten ohne das eufferste Mit
teiden und ohne dadurch zu einer nicht weniger gottseligen als glorieufea 
Begierde/ die unterdrückceUNschuld zu retten und zu protegite« / gebracht 
und aufgemuntert zu werden / ansehen können. Ach an meinem Orth bin 
so bereit und willig / als ich in meinem Gewissen mich verpflichtet erkenne/ 
Ew. Majestät in allem /was Sie disfals gut unddiensam erachten werden / 
treulich beyzutretew und es an nichts erwmden zu lasten / was deshalb in- 
meinem Vermögen beruhet. Ich habeauch an des Königs in Pohlen Ma
jestät wegen der Stadt Thoren geschrieen/ wieEw. Majestät aus der da
von hierbey gehenden Copey zu ersehen belieben; Weil Ich aber fttrd^ 
te/ daß meine Interceffion allem / fals biRelbe nicht von Ew. Majestät 
unterstützet und fecunditet werden solle/schwerlich der das guten Stadt 
Thoren und allen Evangelischen in Pohlen und Litthauen über dem 
Ha pt schwebenden grosse Unglück abzuwe- den vermögend seyn dörffte: 
So stelle Ich Ew- Majestät Freund, Brüderlich anheim/ ob Sie nicht 
M solchem Ende eine expreffe, Schickung nach Pohlen zu thun Md sich 
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olchergeflalt/ auch wie Ew. Majestät es sonst noch weiter convenable 
zu seyn befinden werden / dieser armen bedrängten Leuche anztmehmea 
geruhen wollen. Ich habe deshalb bereits Meinen Gesandten inPoh, 
len und werde mit Ew. Majestät dahin abschickenden Ministro in der 
Sache gerne de concert arbeiten lassen/ damit die zu Thoren obhandeae 
Vergiessung so vielen unschuldigen Christen-Blut- verhindert / die Stadt 
beychren Verfassungen/ Privilegienunb Freyheiten/ geschützet und <on. 
serviret / auch denen übrigen bedrängten Evangelischen in Pohlen und 
-ttthauen einig Soulagement verschaffet werden möge.

Ew. Majestät sind/als Garant des Olivischen Friedens/ in alle 
Wege befugt/ Sich in specie vor die Stadt Thoren und derselben Con
servation bey ihren Rechten unö Privilegien mit Nachdruck zu intereüi- 
ren/ und will Ich dannenher auch um soviel weniger zweifflen / daß Sie 
Sich dazu ohne einig Bedencken großmüthig zu entschliessen und was 
deshalb nöthig in der That und ernstlich zu przstiven geneigt seyn wer, 
den. Ich verbleibe rc.

Berlin den r. Dccembr, 1724.

Friderich Wilhelm/ Rex.
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